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Bericht 

des Finanzausschusses 

über die Regierungsvorlage (348 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Investment
fondsgesetz und das Depotgesetz geändert 

werden 

Der vorliegende Gesetzentwurf trägt der Ent
wicklung im Wertpapierwesen sowie legistischen 
Neuerungen der letzten Jahre, im besonderen der 
Novellierung des Kreditwesengesetzes durch das 
Bundesgesetz BGBI. Nr. 325/1986, durch Novellie
rungen des Investmentfonds- und des Depotgeset-
zes Rechnung. . 

Die mit 1. Jänner 1987 in Kraft getretene 
Novelle zum Kreditwesengesetz gibt Anlaß zu 
einer Anpassung an die Regelungen dieser zentra
len Norm für alle Banken. Dies betrifft ua. die 
Regelungen über den bankgeschäftlichen Charak
ter des Kapitalanlagegeschäftes und die Umschrei
bung des Normadressaten des Investmentfondsge
setzes. Weiters erfolgt eine Anpassung verschiede
ner Betragsansätze an die seit Erlassung des 
Stammgesetzes geänderten wirtschaftlichen Ver
hältnisse. Der gegenständliche Gesetzentwurf trägt 
auch dem internationalen Trend, der vom körperli
chen Ausdruck des Wertpapieres wegführt, 
dadurch Rechnung, daß Investmentzertifikate nun 
nicht mehr zwingend ausgedruckt werden müssen. 

Bei den Veranlagungsvorschriften für Kapitalan
lagefo.nds wird eine Ausnahmebestimmung von den 
Streu- und Zusammenrechnungsvorschriften für 
vom Bund oder den Ländern ausgestellte Wertpa
piere geschaffen, womit der Sicherheit der Fonds
papiere der Vorzug vor deren Streuung gegeben 
wird. 

Da seit dem Inkrafttreten des Depotgesetzes mit 
Anfang Jänner 1970 Zahl und Umfang von Wert-

Remplbauer 

Berichterstatter 

papieremIssIOnen stark angestiegen sind und sich 
darüber hinaus in dieser Zeit die Tendenz, Wertpa
piere von Banken verwahren zu lassen, sehr ver
stärkt hat, ist es nach über 16 Jahren erforderlich, 
auch dieses Gesetz den neuesten wirtschaftlichen 
und technischen Entwicklungen anzupassen. Hie
bei steht nach wie vor der Schutz" der Kunden im 
Vordergrund. Unter Wahrung der Interessen der 
Hinterleger soll das Gesetz aber so novelliert wer
den, daß den Banken keine unnötigen Kosten ent
stehen, die "letztlich wieder auf den Kunden über
wälzt werden müßten. Den Rationalisierungsvor
teilen stehen praktisch keine Nachteile gegenübeL 

Weiters wird - in Verbindung mit der gleichzei
tigen Novellierung des Investmentfondsgesetzes -
ermöglicht werden, daß Investmentzertifikate mit 
den Wirkungen des Depotgesetzes von Sammelur
kunden vertreten werden können. 

Der Finanzausschuß hat die erwähnte Regie
rungsvorlage in seiner Sitzung am 3. Dezember 
1987 in Verhandlung genommen. In der Debatte 
ergriffen außer dem Berichterstatter der Abgeord
nete Dipl.-Kfm. Dr. K e i me I sowie der Bundes
minister für Finanzen Dipl.-Kfm. La c i n a das 
Wort. 

,Bei der Abstimmung wurde der Gesetzentwurf 
mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Finanz
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (348 der Beilagen) die verfassungs
mäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1987 12 03 

Dr. Nowotny 

Obmann 

420 der Beilagen XVII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




